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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 
hier: Dienstanweisung zur Geschäftsverteilung der Betriebsleitung 

Beschlussorgan 
Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
 
Der Betriebsausschuss stimmt der Dienstanweisung des Oberbürgermeisters zur Geschäftsverteilung 
innerhalb der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln zu. 
 

Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln 04.02.2013 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszent-
rum Köln besteht die Betriebsleitung aus zwei Personen. Ein Mitglied der Betriebsleitung wird vom 
Rat zum Ersten Betriebsleiter bestellt. Ist ein Beigeordneter Mitglied der Betriebsleitung, so ist er Ers-
ter Betriebsleiter. Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung regelt der Oberbürgermeister 
mit Zustimmung des Betriebsausschusses durch Dienstanweisung.  
 
Die bisher gültige Dienstanweisung musste aufgrund zwischenzeitlich geänderter rechtlicher Bestim-
mungen überarbeitet werden. 
 
Die aktualisierte, der Vorlage als Anlage beigefügte Dienstanweisung basiert im Wesentlichen auf 
dem ursprünglichen Regelwerk. Sie sieht weiterhin vor, dass der Erste Betriebsleiter für die Vertre-
tung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nach außen und gegenüber den Aufsichtsorganen zu-
ständig ist, während der geschäftsführende Betriebsleiter die Organisation und die Überwachung des 
laufenden Geschäftsbetriebes in eigener Verantwortung vornehmen soll. Eine gemeinsame Zustän-
digkeit der Betriebsleiter ist für Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung sowie für alle die Exis-
tenz und die weitere Entwicklungs-/Organisations- und Finanzplanung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung betreffenden Vorgänge vorgesehen. 
 
Die neue Dienstanweisung tritt nach der Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss mit Unter-
schrift des Oberbürgermeisters in Kraft. 
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